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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1953

Norm

EO §35 Ae

Rechtssatz

Nur solche anspruchaufhebende Umstände müssen mit Oppositionsklage geltend gemacht werden, die den

exekutiven Anspruch selbst betre2en. Dazu gehört nicht die Kompensation mit einer Gegenforderung; diese kann

Gegenstand einer gewöhnlichen Klage sein.
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9 Ob 17/97h
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